
BA Steglitz-Zehlendorf 14.10.2021 
ImUmTief Dez App. 7000 
 
 
 
 
 

Vorlage 

zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 26.10.2021 

 
 

1. Gegenstand der Vorlage: Beschluss-Nr. 650 vom 17.09.2014 

Bausteuerung verbessern 

Drucksachen-Nr. 0786/IV  

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der 
Bezirksverordnetenversammlung die beigefügte Vorlage 
zur Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die 
Bezirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: . 

 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

 

./. 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 

 

 

 

Maren Schellenberg  
Bezirksstadträtin  
 
 
 
 
 
 
 
 



Abt. Immobilien, Umwelt und Tiefbau 26.10.2021 
ImUmTief Dez App. 7000 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 0650 vom 17.09.2014 

Bausteuerung verbessern 

Drucksachen-Nr. 0786/IV  

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 17.09.2014 den folgenden Beschluss gefasst: 

 

„Das Bezirksamt wird ersucht, bei besonders sensiblen Baumaßnahmen, wie z.B. an Schulen, 
Kindergärten und Senioreneinrichtungen, eine werktägliche Überwachung der 
Baumaßnahmen durch interne oder externe Mitarbeiter zu gewährleisten.“ 

 

Hierzu wird berichtet:  

Im Rahmen der Bauüberwachung größerer Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen gibt es 
grundsätzlich werktägliche Begehungen bei entsprechenden Baufortschritten. Es werden 
hierzu keine Kategorien wie „besonders sensibel“ verwendet, da das 
Überwachungserfordernis sich nur aus dem Einzelfall ergibt. I.d.R. wird ein Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinator nach § 4 der Baustellenverordnung bzw. des 
Arbeitsschutzgesetzes beauftragt. Dieser erfüllt zudem Aufgaben der 
Verkehrssicherungspflicht, also der Gefahrenabwehr nach außen; (Sicherung der Baustelle 
vor Zutritt etc.). 

 

Es wird gebeten, den Beschluss als erledigt zu betrachten. 

 

 

Cerstin Richter-Kotowski      Maren Schellenberg 
Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadträtin 


